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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

1.1 Produktidentifikator 
 

Artikelnummer 8813119 

Artikelbezeichnung Petroleum rein 

 
REACH Eine Registriernummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der 
Registrierungsnummer Stoff oder seine Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen sind, die 

jährlicheTonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für 

einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. 

 

 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird  

Identifizierte Verwendungen    Chemische Analytik 
 

 
11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma Fa.Grüssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060 
Auskunftsgebender Bereich info@gruessing-filsum.de 

 
1.4 Notrufnummer                       Giftzentrale Göttingen Tel 0551/219240 
 

 

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

STOT RE 1 H372 Schädigt das zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter 

Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation. 

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

Aquatic Chronic 3  H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

  

2.2 Kennzeichnungselemente  
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

 

 
 

 

 

 
· Signalwort Gefahr 
 

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, cyclische 
Verbindungen, Aromaten (2-25 %) 
Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

· Gefahrenhinweise 
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H372 Schädigt das zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. 
Expositionsweg: Einatmen/Inhalation. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

· Sicherheitshinweise 
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

 Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 

· Zusätzliche Angaben: 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine bekannt. 

 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1 Stoff 

. Nicht anwendbar 
 

 
3.2 Gemisch 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 

 

 

EG-Nummer: 919-164-8 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, 60 - 90% 

Reg.nr.: 01-2119473977-17-XXXX cyclische  

 Verbindungen, Aromaten (2-25 %)  

 STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic  

 Chronic 3, H412  

   

EG-Nummer: 926-141-6 Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, iso-Alkane, 10 - 40% 

Reg.nr.: 01-2119456620-43-XXXX cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten  

 Asp. Tox. 1, H304  

 

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Allgemeine Hinweise: 

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. 

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
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nach Einatmen: 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 

nach Hautkontakt: 

Mit viel Wasser und Seife abwaschen. 

Nach längerem Hautkontakt Hautentfettung möglich, Hautschutzcreme nach längerem Hautkontakt 

verwenden. 

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

nach Augenkontakt: 

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 

Beschwerden Arzt konsultieren. 

 

nach Verschlucken: 

Mund mit Wasser ausspülen. 

KEIN Erbrechen herbeiführen - Aspirationsgefahr! Sofort Arzt hinzuziehen. 

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Atemnot 

 

Kopfschmerz Benommenheit Schwindel Bewußtlosigkeit 

 

Gefahren: 

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur 

chemischen Pneunomie oder zur Erstickung führen kann. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung^ 

Wenn ohne Risiko möglich, Behältnisse aus dem Gefahrenbereich entfernen 

 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 

 

Geeignete Löschmittel: 

Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder 

alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 

 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Bei einem Brand kann freigesetzt 

werden: 

 

Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂) Kann explosive Dampf-Luft-Gemische bilden. 

 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Weitere Angaben 

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 

entsorgt werden. 
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ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren 

 

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. 

Zündquellen fernhalten. Dampf nicht einatmen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige 

Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Bei Eindringen in Gewässer oder 

Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller 

verhindern. 

 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Für ausreichende Lüftung sorgen. 

 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten 

Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen 

Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz 

sorgen. Berührung mit den Augen vermeiden. 

Länger andauernden/wiederholten Hautkontakt vermeiden. Aerosolbildung vermeiden. 

Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerte achten. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

Lagerung: 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. Geeignetes 

Material für Behälter und Rohrleitungen: Stahl oder Edelstahl 

 

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von starken Oxidationsmitteln aufbewahren. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

 

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

Lagerklasse: 10 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

 

7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
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Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 

 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Kohlenwasserstoffe, C10-

C13, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, aromatische Verbindungen (2-25%) 

 

AGW: 300 mg/m³ 

Kohlenwasserstoffgemische, Berechnung nach RCP-Methode, TRGS 900 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 

ausziehen. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch 

Hautschutzsalbe. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 

Berührung mit den Augen vermeiden. 

Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden. 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. 

Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und sonstiger Grenzwerte 

normalerweise keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

 

Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: 

Gasfiltergerät nach EN 14387 Typ A (organische Gas/Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C) - Kennfarbe braun 

Kombinationsfilter A-P2, Kennfarbe braun-weiß 

Handschutz: 

Handschuhe - Lösemittelbeständig 

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu 

reduzieren. 

Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prüfen. 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die 

Zubereitung sein. 

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 

Degradation. 

 

Handschuhmaterial 

Handschuhe aus Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm Handschuhe 

aus Fluorkautschuk (Viton) - FKM Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,7 mm 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 

Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht 

vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 

 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Permeationszeit / Durchbruchszeit: ≥ 8 Stunden (DIN EN 
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374) Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden. 

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z. B. DIN EN 166) 

Körperschutz: Lösemittelbeständige Schutzkleidung 

 

Körperschutzmittel sind in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auszuwählen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Form flüssig 
  
Farbe farblos 
  
Geruch benzinartig 
  
Geruchsschwelle Nicht bestimmt 
  
pH-Wert Nicht bestimmt 
bei  100 g/l  
20 °C  
  
Schmelzpunkt < -20°C 

  

Siedepunkt/Siedebereich verfügbar 185 - 230°C  
  

Flammpunkt 65°C 
  
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfügbar. 
  
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Keine Information verfügbar. 
  
Untere Explosionsgrenze 0,6Vol % 
  
Obere Explosionsgrenze 7,0Vol % 
  
Dampfdruck < 1hPa 
  
Relative Dampfdichte Keine Information verfügbar. 
  
Dichte ~ 0,8g/cm³ 

  

Relative Dichte Keine Information verfügbar 

  
Wasserlöslichkeit bei 20 °C löslich 
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Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfügbar 

Octanol/Wasser . 
Selbstentzündungstemperatur Keine Information verfügbar. 
  
Zersetzungstemperatur Keine Information verfügbar 
  
Viskosität, dynamisch Keine Information verfügbar 
  
Explosive Eigenschaften 

Nicht als explosiv eingestuft. 
  
Oxidierende Eigenschaften 
 

keine 

 
9.2 Sonstige Angaben 

Nicht anwendbar 
 
ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität  

10.1 Reaktivität siehe 10.3 

 

10.2 Chemische Stabilität 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer 

Verwendung. Zündquellen fernhalten 

 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Bildung zündfähiger Dampf-Luft-Gemische möglich. 

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.5 Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂) 

 

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 

Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

 

 

   

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) 

Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Kaninchen) 

Inhalativ LC50/4 h > 13,1 mg/l (Ratte) 

   

 

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25 %) 

 

   



SICHERHEITSDATENBLATT 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 
Artikelnummer 8813129  
Artikelbezeichnung Petroleum rein 

  

 

 

 
Seite 8 von 12 

Oral LD50 > 6300 mg/kg (Ratte) 

Dermal LD50 > 3150 mg/kg (Kaninchen) 

Inhalativ LC50/4 h > 6,5 mg/l (Ratte) 

 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

 

 

   

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) 

Dermal LD50 > 5000 mg/kg (Kaninchen) 

Inhalativ LC50/4 h > 5 mg/l (Ratte) 

Primäre Reizwirkung: 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Länger anhaltender oder wiederholter Hautkontakt kann zu Hautentfettung und in Folge zu 

Hautreizungen führen. 

Schwere Augenschädigung/-reizung Schwache Reizwirkung 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Zusätzliche toxikologische Hinweise: 

Einatmen konzentrierter Dämpfe kann zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, 

Schwindel, etc. führen. 

Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt. 

Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Schädigt das zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: 

Einatmen/Inhalation. 

 

Aspirationsgefahr 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

 
 
ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 

 

Aquatische Toxizität: 

 

 

  

LL50/96h 10 - 100 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) 

EL50/48 h 100 - 220 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) 
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EL50/72 h 10 - 100 mg/l (Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)) 

NOEL (21d) 0,28 mg/L (Wasserfloh (Daphnia magna)) 

 NOELR 

NOEL (28 d) 0,091 mg/L (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) 

 NOELR 

NOEC 0,097 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) 

  

 

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25 %) 

 

LL50/96h 10 - 100 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) 

 

 

EL50/48 h 10 - 22 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) 

 

EL50/72 h 10 - 100 mg/l (Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)) 

 

LOEC (21 d)  0,203 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) 

 

NOEC (21 d) 0,097 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) 

 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten 

 

 

LL50/96h > 1000 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) 

EL50/48 h < 1000 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) 

 

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar 

 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Die Anreicherung des Produkts in Organismen ist potentiell möglich. 

12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Ökotoxische Wirkungen: 

Bemerkung: Schädlich für Fische 

Weitere ökologische Hinweise: 

Allgemeine Hinweise: 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. Schädlich für 

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wassergefährdungsklasse 2 

 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

PBT: Nicht anwendbar. 

vPvB: Nicht anwendbar. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Empfehlung: 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 

 

Abfallschlüsselnummer: 

Die Abfallschlüsselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhängig vom 

Abfallerzeuger und kann dadurch für ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschlüsselnummer ist 

daher von jedem Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln. 

 

Europäischer Abfallkatalog: 

Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeßspezifisch 

durchzuführen. 

 

Ungereinigte Verpackungen: 

 

Empfehlung: 

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender 

Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 

 

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 
14.1 UN-Nummer entfällt 

14.2 Ordnungsgemäße UN-  
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse  

14.4 Verpackungsgruppe  

14.5 Umweltgefährdend  

14.6 Besondere  
Vorsichtsmaßnahmen für den  

Verwender  

Tunnelbeschränkungscode  

Binnenschiffstransport (ADN)  

Nicht relevant  

Lufttransport (IATA)  

14.1 UN-Nummer entfällt 

14.2 Ordnungsgemäße UN-  
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse  

14.4 Verpackungsgruppe  

14.5 Umweltgefährdend  

14.6 Besondere  
Vorsichtsmaßnahmen für den  

Verwender  
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Seeschiffstransport (IMDG)  

14.1 UN-Nummer entfällt 

14.2 Ordnungsgemäße UN-  
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse  

14.4 Verpackungsgruppe  

14.5 Umweltgefährdend  

14.6 Besondere  
Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender  

EmS  
 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht relevant 

 

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 

 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 

 

Nationale Vorschriften: 

 

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 

JArbSchG beachten! Beschäftigungsbeschränkungen für Frauen im gebärfähigen Alter beachten. 

 

Störfallverordnung: Störfallverordnung, Anhang: Nicht genannt 

 

Wassergefährdungsklasse: Wassergefährdungsklasse: 2 

 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen TRGS 510 „Lagerung von 

Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ A 008 „Persönliche Schutzausrüstungen“ 

 

BGR 189 „Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung“ BGR 190 „Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten“ BGR 192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ BGR 195 „Regeln für den 

Einsatz von Schutzhandschuhen“ Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle. 

BGR 180 „Umgang mit Lösemitteln“ 

 

Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - 

Anforderungen in Bezug auf die Abgabe 

 

VOC (EU): 100 % 



SICHERHEITSDATENBLATT 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 
Artikelnummer 8813129  
Artikelbezeichnung Petroleum rein 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 
Relevante Sätze: 

 

Diese(r) H-Satz/Sätze gilt/gelten für den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht unbedingt die 

Einstufung der Zubereitung an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 2 aufgeführt. H304 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H372 Schädigt das zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: 

Einatmen/Inhalation. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und 
Akronyme Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf www.wikipedia.de 
nachgeschlagen werden. 

 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im 
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung 
von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar. 

 
 


